
Ein Zeichen setzen über den Tod hinaus

Die Kapelle im Johann-Bernhard-Mayer Altenpflege-
heim in Lauda wurde durch Spenden finanziert.

Um Menschen, die einsam und

pflegebedürftig sind, die unter Arbeits-

losigkeit oder Armut leiden, die in

Behindertenwohnheimen und Alten-

pflegeheimen leben, oder die sich in

anderen Notlagen befinden, adäquat

he l fen zu können , re ichen die

vorhandenen finanziellen Mittel oft nicht

aus.

Die öffentlichen und kirchlichen Gelder

nehmen stetig ab. Die Menschlichkeit soll

in der Caritasarbeit nicht auf der Strecke

bleiben - doch das hat seinen Preis. Die

Caritasstiftung im Tauberkreis wurde im

Jahr 2001 errichtet, um soziale Dienste

und Einrichtungen des Caritasverbandes

im Tauberkreis e.V. zu unterstützen und

sozialeAufgaben langfristig zu sichern.

Diese Stiftung ist jedoch auf die Hilfe der

Bevölkerung angewiesen, die sich der

sozialen und pflegerischen Arbeit des

Caritasverbandes im Tauberkreis e.V.

verbunden fühlt und sie finanziell

unterstützt.

Werkstätte für Behinderte in Gerlachsheim

Langfristig bewahren, was Ihnen wichtig ist

Der Caritasverband im Tauberkreis e.V.

ist der größte soziale Dienstleistungs-

anbieter in unserer Region.

Im Jahr 2002 gibt es beim Caritas-

verband im Tauberkreis e.V. 15

Beratungsdienste, drei Cari tas-

Werkstätten und drei Wohnheime für

behinderte und seelisch kranke

M e n s c h e n . D a n e b e n i s t d e r

Caritasverband Träger von drei

Altenpflegeheimen. Er bietet ca. 310

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und

300 Werkstattbeschäftigten, also insge-

samt 620 Menschen, einen Arbeitsplatz.

Im sozialen und pflegerischen Bereich

werden die Kosten immer enger

kalkuliert - Planstellen für qualifiziertes

Personal werden weniger. Manchmal ist

das Notwendige fast nicht mehr

machbar.

Die Caritasstiftung im Tauberkreis

ermöglicht es, Geld (auch zweckge-

bunden) sozial sinnvoll anzulegen.

Beispielsweise könnte Vermögen für ein

Altenpflegeheim, Kinder und Jugend-

liche oder Behinderte gestiftet werden.

Mit solch einer Zustiftung oder Spende

können Sie dauerhafte Hilfe ermög-

lichen. Das Vermögen, das in die Stiftung

fließt, bleibt nach Ihren Vorgaben ganz

oder teilweise unangetastet. Mit den

Zinsen kann der Caritasverband

zusätzliche Hilfen und Unterstützung

langfristig planen.

Ein Stiftungsrat wacht über die

Einhaltung des Stifterwillens!

Über den Tod hinaus sozial handeln,

diesen Wunsch können sich Menschen

erfüllen, in dem sie schon zu Lebzeiten

der Caritasstiftung Geld oder ein

Grundstück zukommen lassen. Sie

können auch die Gestaltungsfreiheit

ihres Testamentes nutzen, und einen Teil

ihres Nachlasses der Caritasstiftung im

Tauberkreis vermachen. Wenn es ein

zweckgebundener Nachlass sein soll,

lassen Sie die Verwendung fest-

schreiben. Gerade wenn keine

Nachkommen da sind oder diese in

wirtschaftlich gesicherten Verhältnissen

leben, ist die Entscheidung, langfristig

Gutes zu bewirken, einfach.

Wohnheim für psychisch Kranke
St. Bonifatius in Tauberbischofsheim Johann-Bernhard-Mayer Altenpflegeheim

in Lauda



Die Caritasstiftung will Lücken in der Alten-, Kranken- und Gesundheitshilfe, in der

Kinder- und Jugendhilfe und in der Behinderten- und Familienhilfe schließen. Sie möchte

ein fortdauerndes soziales und pflegerisches Arbeiten ermöglichen. Jede Frau und jeder

Mann kann - auch zweckgebunden - Geld dieser Stiftung zukommen lassen.

Soziale Verantwortung für die
Zukunft übernehmen

Stiftungs- und Spendenkonto:

Nr. 70 315 602
BLZ 673 900 00
Volksbank Main-Tauber eG

Caritasstiftung im Tauberkreis
Schlossplatz 6
97941 Tauberbischofsheim
Telefon: 0 93 41 / 9 22 00
Telefax: 0 93 41 / 92 20 30
E-Mail: info@stiftung.caritas-tbb.de
http://stiftung.caritas-tbb.de

Stiftungsbeauftragter: Herr Weidner
Telefon: 0 93 43 / 61 46 59
Telefax: 0 93 43 / 61 46 71

Caritasstiftung
im Tauberkreis

Vermögensweitergabe für soziale Aufgaben

Die Caritasstiftung berät Sie:

�

�

�

�

Über den Inhalt der Stiftungssatzung.

Die Möglichkeit von Spenden und

Zustiftungen.

Die inhaltliche Gestaltung und

Abfassung erforderlicher Verträge.

Erb-, steuer- und stiftungsrechtliche

Fragen.

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an

unsere Geschäftsführung.

Gewinn für Stifter und Spender

Die Caritasstiftung im Tauberkreis ist als

gemeinnützige Stiftung vom Finanzamt

Tauberbischofsheim anerkannt und wird

dort unter der Steuernummer 80089/17471

geführt. Dies bringt Stifter und Spender,

n e b e n d e r S i c h e r h e i t , d a s s d i e

Zuwendungen zweckgerichtet verwendet

werden, auch erhebliche steuerliche

Vorteile:

Die Caritasstiftung ist berechtigt,

s teuer l ich wirksame Spenden-

bescheinigungen auszustellen.

�

�

�

�

Zustiftungen sind bis zu € 20.450 pro

Veranlagungszeitraum abziehbar.

Spender können Zuwendungen bis zu

einem Höchstbetrag von 5% ihres

Gesamtbetrages der Einkünfte als

Sonderausgaben geltend machen.

Vollkommen steuerbefreit sind Erb-

schaf t en , Vermäch tn i s se oder

Schenkungen, die der Caritasstiftung

zugewendet werden.


